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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Samuel Bendahan (ps, VD) a proposé l'introduction de licences globales pour certains
biens et services, citant notamment les biens culturels, les logiciels et les prestations
d'information. Il estime que des licences globales permettraient, à la fois de prendre en
compte les investissements initiaux conséquents et les coûts de reproduction
marginaux, mais également d'offrir un accès à l'ensemble de la population. 
Le Conseil fédéral s'est opposé au postulat. Il a rappelé que l'introduction de licences
globales avait été débattue dans la révision du droit d'auteur, mais que cette notion
avait été biffée du projet. 
Le postulat a été classé car il n'a pas été étudié dans le délai imparti.

POSTULAT
DATUM: 19.06.2020
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Ein Postulat Schwaab (sp, VD) beschäftigte sich mit der Frage nach den "Auswirkungen
der Robotisierung in der Wirtschaft auf das Steuerwesen und auf die Finanzierung der
Sozialversicherungen" und möchte den Bundesrat mit einer entsprechenden
Prospektivstudie beauftragen. Zentral geht es um die Änderungen im Steuerwesen und
bei den Sozialversicherungen, die nötig würden, falls die Robotisierung und
Digitalisierung zu einem starkem Anstieg der Kapitalerträge im Vergleich zum
Arbeitseinkommen führen. Da sich das Steuerwesen und die Sozialversicherungen auf
die Arbeitseinkommen stützen, hätte eine solche Entwicklung weitreichende Folgen.
Ziel der Studie soll es sein, verschiedene bekannte Möglichkeiten zur Veränderung des
Steuerwesens im Hinblick auf solche Veränderungen und ihre Kosten
zusammenzutragen. Der Nationalrat nahm das Postulat ohne Debatte an. 

Die grosse Aktualität des Themas „Roboter" zeigt sich an der relativ grossen Anzahl
Vorlagen zu diesem Thema. Nur schon zu den Folgen der Robotisierung für die Steuern
und Sozialversicherungen wurden im Jahr 2017 weitere drei Postulate eingereicht, die
bis zur Sommersession 2017 noch nicht behandelt wurden (Po. 17.3151, Po. 17.3036
sowie Po. 17.3037). Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass sich die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier Sorgen bezüglich der Automation in
Produktionsprozessen machen. Bereits in den Jahren 1983 respektive 1985
argumentierten Ständerat Carl Miville (sp, BS) und Nationalrat Werner Carobbio (sp, TI),
dass personalsparende Geräte – unter anderem Roboter – zu Problemen für die
Sozialversicherungen, insbesondere für die AHV, führen könnten und entsprechend die
Finanzierungsgrundsätze der AHV überprüft werden müssen. 1

POSTULAT
DATUM: 01.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Robert Cramer (verts, GE) aimerait que le travail sur appel soit mieux réglementé. Il
demande donc au Conseil fédéral d'analyser deux options, à savoir la mention d'une
durée moyenne du temps de travail dans les contrats de travail et le droit à l'indemnité
de chômage pour les travailleuses et les travailleurs sur appel en cas de cotisation sur
un salaire brut minimum mensuel de 500 francs pendant 12 mois au cours des deux
dernières années. 
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat. En mobilisant le rapport en réponse
aux postulats Reynard (15.3854) et Derder (17.3222), il constate qu'aucune tendance à
une augmentation du travail sur appel n'a été observée. Le contrat de travail sur appel
est soumis à la protection découlant des délais de congé. Les travailleuses et
travailleurs sur demande ont le droit de percevoir un salaire calculé sur la moyenne des
salaires perçus jusqu'à la fin des rapports de travail. La fixation de durées minimales ou

POSTULAT
DATUM: 11.09.2019
DIANE PORCELLANA
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moyennes de travail devrait se régler par le biais des Conventions collectives de travail.
S'agissant des indemnités chômage, ils peuvent en bénéficier en cas d'inscription au
chômage au terme du délai de congé. Ils peuvent également y prétendre, dans le cas où
leur taux d'occupation mensuel a chuté et qu'ils étaient soumis à de faibles fluctuations
(moins de 20%) et que, ce faisant, leur contrat de travail s'est transformé en contrat à
temps partiel régulier. En principe, si les droits conférés par le Code des obligations
(notamment délai de congé) sont exposés, il ne devrait plus y avoir de refus de droit à
l'indemnité chômage. L'intervention de Guy Parmelin n'a pas convaincu. Le postulat a
été accepté par 24 voix contre 12. 2

Im November 2021 erschien der Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates
Cramer (gp, GE) über die Regelung der Arbeit auf Abruf. Wie das Postulat verlangte,
wurde im Bericht geprüft, ob die Form der Arbeit auf Abruf im OR zufriedenstellend
geregelt ist. Zudem erläuterte der Bericht die Regelung der Arbeit auf Abruf im AVIG.
Wie dem Bericht zu entnehmen ist, wird Arbeit auf Abruf im OR nicht definiert. Der
Bericht definiert sie daher als diejenige Arbeit, bei welcher Arbeitnehmende vom
Arbeitgebenden abgerufen werden, wenn sie gebraucht werden. Dabei sind sie
«verpflichtet [...], die Angebote des Arbeitgebers anzunehmen». Im Bericht wurde
erläutert, dass flexible Arbeitsformen mit unregelmässigen Arbeitszeiten wie die Arbeit
auf Abruf aufgrund eines Bundesgerichtsentscheids mit schweizerischem Recht
kompatibel sind, auch wenn der Arbeitsvertrag keine fixe Arbeitszeit vorsieht. Dabei
setzt das Bundesgericht der Freiheit des Arbeitgebenden, die Arbeitszeit der
Arbeitnehmenden frei festzulegen, basierend auf dem OR jedoch gewisse Grenzen.
Erstens darf der Arbeitgebende das Arbeitspensum nicht «in bedeutendem Umfang»
verringern, nachdem der Arbeitsvertrag aufgelöst worden war. Wird dies trotzdem
gemacht, muss der Arbeitgeber den Lohn für den Arbeitszeitausfall fortzahlen. Weiter
darf das Betriebsrisiko nicht auf die Arbeitnehmenden übertragen werden. Verweigert
also der Arbeitgebende die Annahme der Arbeitsleistung aus wirtschaftlichen Gründen,
gerät er in Annahmeverzug und ist zur Lohnzahlung verpflichtet. Drittens wird die Zeit,
während sich der Arbeitnehmende bereithält – die sogenannte Bereitschaftszeit – als
Arbeitszeit betrachtet und muss entschädigt werden – ausser ein Normalarbeitsvertrag
oder Gesamtarbeitsvertrag sieht keine Entschädigung der Bereitschaftszeit vor. Somit
schützen die bindenden gesetzlichen Grundlagen des Arbeitsvertragsrechtes die
Arbeit auf Abruf zumindest teilweise. 
Auch aus Sicht der Arbeitslosenversicherung besteht gemäss dem Bericht ein Schutz für
Arbeitnehmende, die auf Abruf arbeiten: Diese haben unter anderem Anspruch auf
Leistungen für Arbeitslose – wie alle anderen Arbeitnehmenden auch. Falls aber die
Anzahl der Abrufe durch die Arbeitgebenden reduziert wird oder diese ganz entfallen,
erleiden die Arbeitnehmenden keinen anrechenbaren Arbeits-  beziehungsweise
Verdienstausfall und haben folglich keinen Anspruch auf Arbeitslosenleistungen. Der
Bericht schildert jedoch auch Ausnahmen zu diesem Grundsatz aus der Praxis und der
Rechtsprechung. Unter anderem zahlt die Arbeitslosenversicherung eine
Arbeitslosenentschädigung, wenn «begründete Zweifel darüber [bestehen], ob die
versicherte Person für die Zeit ihres Arbeitsausfalls gegenüber ihrem Arbeitgeber Lohn-
oder Entschädigungsansprüche [...] hat oder ob ihre Forderungen erfüllt werden».
Zudem verbietet das AVIG eine ständige Abrufbereitschaft der Arbeitnehmenden «über
den Umfang der garantierten Beschäftigung hinaus», da dies die Vermittlungsfähigkeit
der Betroffenen senkt.
Insgesamt erachtete der Bundesrat damit den Schutz der Arbeit auf Abruf als
zufriedenstellend, da ihr sowohl das OR, als auch das AVIG Grenzen setzen. Er machte
daher keinen Bedarf aus, die entsprechenden Regelungen zu ändern oder zu
ergänzen. 3

POSTULAT
DATUM: 17.11.2021
GIADA GIANOLA

Im Juni 2022 wurde das Postulat Cramer (gp, GE), das den Bundesrat beauftragen
wollte, die Form der Arbeit auf Abruf im OR zu prüfen, vom Ständerat abgeschrieben.
Damit folgte der Rat einer Empfehlung des Bundesrates, der die Abschreibung in
seinem Bericht über die Motionen und Postulate 2022 empfohlen hatte, da er das
Anliegen als erfüllt erachtete. 4

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
GIADA GIANOLA
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Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Ein Postulat Kuprecht (svp, SZ) forderte den Bundesrat auf, einen Bericht zu verfassen,
in welchem die verschiedenen Herausforderungen der Zukunft in einer gesamthaften
Betrachtung ersichtlich und die finanziellen Auswirkungen umfassend dargestellt
werden. Da am Ende dieser und zu Beginn der nächsten Legislatur gezwungenermassen
die langfristige Finanzierbarkeit aller Sozialwerke diskutiert werden muss, sollte,
gemäss dem Anliegen des Postulates, dringend ein aktueller Bericht der finanziellen
Situation als Ausgangspunkt für künftige Finanzierungsmodelle verfasst werden. Der
Bundesrat zeigte sich bereit, einen solchen in Auftrag zu geben und empfahl daher das
Postulat zur Annahme. Dem folgte auch der Ständerat. Gegen den Willen des
Bundesrates wurde auch ein ähnliches Postulat der SVP im Nationalrat mit 103 zu 89
Stimmen angenommen. 5

POSTULAT
DATUM: 18.03.2009
LINDA ROHRER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

In einem überwiesenen Postulat der nationalrätlichen Kommission für soziale
Sicherheit wurde der Bundesrat aufgefordert zu prüfen, wie dem Umstand zu begegnen
sei, dass die italienischen Grenzgänger nur ungenügend in den Genuss der aufgrund
des Abkommens von 1978 von der Schweiz an Italien überwiesenen Arbeitslosengelder
kommen. Trotz Ausgleichszahlungen aus der schweizerischen Arbeitslosenversicherung
nach Italien in der Höhe von 9,8 Mio. Fr. im Jahr 1989 bezahlte der italienische Staat an
die arbeitslosen Grenzgänger lediglich 0,8 Mio. Fr. aus. 6

POSTULAT
DATUM: 22.03.1991
MARIANNE BENTELI

Seit der enormen Zunahme der ALV-Leistungen wurde vor allem im rechtsbürgerlichen
Lager immer wieder die Vermutung geäussert, Arbeitsunwillige betrieben mit der
Arbeitslosenversicherung Missbrauch. Da dies von den Gewerkschaften grundsätzlich
in Abrede gestellt wird, regte der Freiburger Nationalrat und CNG-Präsident Fasel (csp)
in einem überwiesenen Postulat eine entsprechende Studie an. Die aufgrund fehlender
Daten einzelner Kantone unvollständige Untersuchung des Biga ergab, dass 1992 22%
der Arbeitslosen von einer vorübergehenden Einstellung der Taggeldzahlungen
betroffen waren, weil sie das Gesetz geritzt, missachtet oder vorsätzlich umgangen
hatten. In den meisten Fällen bemühten sich die derart sanktionierten Arbeitslosen
ungenügend um eine neue Stelle oder hatten die Arbeitslosigkeit selber verschuldet,
indem sie eine Stelle verliessen, ohne eine neue auf sicher antreten zu können. Das Biga
verwies auf die schwierige Interpretierbarkeit dieser Zahlen, da auch geringfügige
Fehlleistungen der Arbeitslosen erfasst wurden und Mehrfacheinstellungen der
gleichen Person in der Untersuchung ihren Niederschlag fanden, und stellte fest, dass
der Anteil der Missbräuche seit 1989 (40%) beträchtlich gesunken ist. Das Biga, aber
auch Verantwortliche der kantonalen Arbeitsämter vermuteten Missbräuche eher auf
Arbeitgeberseite, wo zum Teil Kurzarbeitsentschädigungen unrechtmässig bezogen
oder nicht an die Arbeitnehmer weitergeleitet wurden. Oft war aber auch die Rede von
"legalen Missbräuchen", so etwa bei Jugendlichen, die es nach Abschluss der
Schulpflicht vorziehen, Arbeitslosengelder zu beziehen, anstatt eine Weiterbildung oder
Lehre in Angriff zu nehmen, oder bei Arbeitslosen, die vor Inkrafttreten der
Zwischenverdienstregelung eine an und für sich zumutbare Arbeit ausschlugen, nur weil
sie weniger einbrachte als 80% des versicherten Verdienstes. Auch hier handelt es sich
gemäss Biga um marginale Phänomene. Dennoch soll mit der Revision des AVIG durch
die Neudefinierung der zumutbaren Arbeit und durch verschärfte Zulassungskriterien
für Schul- und Studienabgänger die Schraube stärker angezogen werden. 7

POSTULAT
DATUM: 26.07.1993
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Loeb (fdp, BE), die Arbeitslosenvorsorge analog zur Altersvorsorge durch
ein Zweisäulenprinzip sicherzustellen, bei dem die zweite Säule auf steuerbegünstigter
Eigenvorsorge beruhen sollte, wurde von Nationalrat Leuenberger (sp, SO) bekämpft
und so vorderhand der Diskussion entzogen. 8

POSTULAT
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI
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Der Nationalrat verabschiedete oppositionslos ein Postulat seiner Kommission für
Wirtschaft und Abgaben, welches den Bundesrat beauftragt, die Arbeitslosenstatistik
so rasch als möglich durch Angaben über die Zahl der Ausgesteuerten und der
Sozialhilfebezüger in Kantonen und Gemeinden sowie der Gesamtausgaben aller
öffentlichen und privaten Stellen als Folge der Arbeitslosigkeit zu ergänzen. 9

POSTULAT
DATUM: 16.12.1994
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat Langenberger (fdp, VD), welches anregt, dass
junge Leute, welche eine Anlehre absolviert haben, bei der Arbeitslosenentschädigung
den Lehrlingen gleichgestellt werden, die direkt nach ihrer Ausbildung keine Stelle
finden. Heute ist es so, dass Lehrlinge in diesem Fall 127 Fr. pro Tag erhalten, während
Angelernten nur 40 Fr. pro Tag ausbezahlt werden. Da beide Personenkategorien dem
Bundesgesetz über die Berufsbildung unterstellt sind, befand die Postulantin, diese
Ungleichbehandlung sei stossend. 10

POSTULAT
DATUM: 09.10.1998
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm ein Postulat Robbiani (cvp, TI) an, die eine Verlängerung der
Kurzarbeitsentschädigung verlangt. Er machte geltend, die im AVIG vorgesehene
Rahmenfrist (maximal 12 Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren) genüge in
Zeiten anhaltender Konjunkturschwäche nicht aus, um ihr Ziel – die Vermeidung von
Entlassungen – zu erreichen. 11

POSTULAT
DATUM: 04.10.2002
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies diskussionslos ein Postulat seiner WAK zum Vollzug des
Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die
Insolvenzentschädigung (AVIG) durch die Kantone. Das Postulat beauftragt den
Bundesrat, die kantonalen Effizienzunterschiede beim Vollzug der
Arbeitslosenversicherung zu analysieren. 12

POSTULAT
DATUM: 10.06.2013
FLAVIA CARONI

Einen besseren Schutz von Schweizer Forschenden durch die
Arbeitslosenversicherung (ALV) forderte Mathias Reynard (sp, VS) in einem Postulat. So
müssten gemäss einem Bericht des SNF 11.4 Prozent der Forschenden nach dem Ende
verschiedener Förderprogramme (Doc.Mobility, Early Postdoc.Mobility, Advanced
Postdoc.Mobility) und ihrer Rückkehr in die Schweiz von der Arbeitslosenversicherung
Gebrauch machen. Da sie von der ALV als Personen in Ausbildung oder als
Selbstständige behandelt würden, erhielten sie entweder lange Wartezeiten oder seien
nicht zum Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung berechtigt. Die Mitarbeit
an einem Forschungsprojekt könne aber nicht mit der Situation einer selbständig
erwerbstätigen Person gleichgestellt werden, da dadurch keine finanzielle
Unabhängigkeit erreicht werden könne, erklärte der Postulant. Schliesslich verfügten
die Forschenden mit Stipendium nicht über die Möglichkeit, freiwillig in die
Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. 
In seiner Stellungnahme präzisierte der Bundesrat die Rechtslage: Die entsprechenden
Forschenden seien während ihres Stipendiums beitragsbefreit und könnten nach einer
120-tägigen Wartezeit 90 Taggelder beziehen. Eine Lockerung dieser Regelung lehnte
der Bundesrat ab, um keine Ungleichbehandlung gegenüber Masterabsolventinnen,
Masterabsolventen, Doktorandinnen und Doktoranden zu schaffen. 
Mit 132 zu 53 entschied sich in der Frühjahrssession 2019 auch der Nationalrat gegen
das Postulat. 13

POSTULAT
DATUM: 21.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Unter dem Eindruck der Covid-19-Pandemie wollte Benjamin Roduit (mitte, VS) den
Bundesrat beauftragen, die soziale Absicherung der Selbstständigerwerbenden in
einem Bericht zu untersuchen. Dabei sollen insbesondere in Krisenzeiten deutlich
werdende Lücken ermittelt und Massnahmen dagegen vorgeschlagen werden –
ausdrücklich störte sich der Motionär am fehlenden Anspruch der meisten
Selbständigerwerbenden auf Arbeitslosenentschädigung, obwohl sie Beitragszahlungen
leisten müssten. 
Der Bundesrat war jedoch der Meinung, dass eine Aufnahme der
Selbständigerwerbenden in die Arbeitslosenversicherung aufgrund des zu grossen
Missbrauchsrisikos abzulehnen sei. Stattdessen habe man in der ausserordentlichen
Situation der Corona-Pandemie eine passende, ausserordentliche Lösung für diese
betroffenen Personen gefunden. 
In der Herbstsession 2022 nahm der Nationalrat das Postulat mit 108 zu 75 Stimmen

POSTULAT
DATUM: 27.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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(bei 6 Enthaltungen) entgegen dem Willen der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion
an. 14

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Ein Postulat der nationalrätlichen WBK, das vom Bundesrat einen Bericht über die
mögliche zusätzliche Finanzierung des Istituto svizzero di Roma durch die Stiftung Pro
Helvetia nebst dem Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW) verlangt, wurde
vom Nationalrat entgegen einem Ablehnungsantrag Pfister (svp, SG) überwiesen. Die SVP
hatte sich laut Pfister nicht gegen das sich in finanziellen Schwierigkeiten befindende
Institut an sich wehren wollen, sondern gegen die Einforderung eines Berichtes, hinter
der sich die klare Forderung nach einem Erhalt des Instituts unter allen Umständen
verstecke – ein angesichts desolater Bundesfinanzen unannehmbares Vorgehen. Mit
finanziellen Schwierigkeiten kämpfte auch die Schweizerschule in Rom und sah sich
angesichts stetig wachsender Schülerinnen- und Schülerzahlen gezwungen, nach
zusätzlichen Räumlichkeiten zu suchen. Rund 410 Kinder und Jugendliche wurden im
Berichtsjahr an dieser Schweizerschule unterrichtet, wobei die Platznot immer öfter
die Ablehnung neuer Schülerinnen und Schüler zur Folge hatte. 15

POSTULAT
DATUM: 25.09.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Ständerätin Marianne Maret (mitte, VS) forderte im März 2021 in einem Postulat vom
Bundesrat, den Bericht von 2007 über die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden in
der Schweiz zu aktualisieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Die
laufende Pandemie habe aufgezeigt, in welch prekärer Lage sich viele Kulturschaffende
befänden, wobei Freischaffende sowie Personen mit befristeten Anstellungen ganz
besonders betroffen seien, erörterte die Mitte-Ständerätin. Dem stimmte auch
Bundesrat Alain Berset – welcher die Annahme des Postulates beantragte – zu, wobei er
betonte, dass die Pandemie diesen Umstand nicht verursacht habe. Vielmehr liege die
Problematik im Schweizer Sozialversicherungssystem, welches nicht auf flexible
Arbeitsverhältnisse, wie sie im Kultursektor dominieren, ausgerichtet sei. Dies führe zu
einem ungenügenden Schutz der Betroffenen. In Zukunft werde es das Ziel sein, das
System der Realität der Bevölkerung anzupassen und Lücken in der Sozialversicherung
zu schliessen. Die Erarbeitung dieses Berichts würde auf dem Bericht des BFS von
Oktober 2020 basieren und würde vom BAK übernommen, wobei dieses eng mit dem
BSV und dem SECO zusammenarbeiten würde, wie es bereits 2007 der Fall gewesen sei.
Das Postulat wurde im Ständerat stillschweigend und ohne weitere Diskussionen
angenommen. 16

POSTULAT
DATUM: 18.03.2021
SARAH KUHN

Kulturpolitik

Die Kinder- und Jugendliteratur soll ab 1991 besser gefördert werden. In Erfüllung
eines 1988 überwiesenen Postulats Hafner (sp, SH) überprüfte das BAK seine
Unterstützungspraxis und arbeitete neue Richtlinien des EDI aus. Dies gab der
Bundesrat bei der Behandlung einer als Postulat überwiesenen Motion Danuser (sp, TG)
bekannt, welche eine Erhöhung der entsprechenden Subventionen verlangt hatte. 17

POSTULAT
DATUM: 22.06.1990
MARIANNE BENTELI

Die Pro Helvetia hatte im Berichtsjahr für ihre Arbeit 22 Mio Fr. zur Verfügung. Für die
Vierjahresperiode 1992 bis 1995 möchte sie ihre Bundessubventionen verdoppeln und
mit gesamthaft 168 Mio Fr. Projekte im In- und Ausland unterstützen können. Eine
entsprechende Eingabe an den Bundesrat wurde vom Stiftungsrat gutgeheissen.
Grössere finanzielle Abgeltung für die kulturelle Präsenz der Schweiz im Ausland
forderten auch einzelne Parlamentarier. Der scheidende Pro Helvetia-Präsident
Widmer (Idu, ZH) regte in einem überwiesenen Postulat an, der Bund möge die
Bedeutung des Swiss Institute in New York, welches in den nunmehr vier Jahren seines
Bestehens ausschliesslich auf die Spenden Privater und der Wirtschaft angewiesen war,

POSTULAT
DATUM: 05.10.1990
MARIANNE BENTELI
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durch die Entrichtung regelmässiger Beiträge anerkennen. Eine grosszügigere
materielle Abgeltung der Aktivitäten des Europäischen Kulturzentrums in Genf verlangte
eine als Postulat überwiesene Motion Pini (fdp, TI). 18

Der Ständerat überwies ein Postulat Cottier (cvp, FR), das den Bundesrat ersucht,
Massnahmen zum Schutz von Kulturgütern vor allem baulicher Art, die durch den
zunehmenden Schadstoffgehalt der Atmosphäre gefährdet sind, zu prüfen. In seiner
Stellungnahme verwies Bundespräsident Cotti auf die Arbeiten des Nationalen
Forschungsprogramms (NFP) 16 ("Methoden zur Erhaltung von Kulturgütern") und auf
die internationalen Bestrebungen in diesem Bereich und versprach, das finanzielle
Engagement des Bundes im Kulturgüterschutz substantiell zu erhöhen. In Beantwortung
einer Interpellation Nabholz (fdp, ZH) unterstrich er, dass das dem Natur- und
Heimatschutzgesetz zugrundeliegende Subsidiaritätsprinzip ihm nur eine sehr
zurückhaltende Eingriffspolitik erlaube. 19

POSTULAT
DATUM: 23.01.1991
MARIANNE BENTELI

Das Parlament hatte in den ersten Monaten des Jahres noch einmal signalisiert, dass es
die Ratifizierung dieses Unesco-Abkommens als dringlich erachtet. Im Anschluss an
die Beratungen über den Kulturförderungsartikel verabschiedeten beide Kammern
praktisch diskussionslos ein Postulat ihrer jeweiligen Kommission für Wissenschaft,
Bildung und Kultur, welches den Bundesrat auffordert, umgehend die Konvention zu
unterzeichnen und die rechtlichen Bestimmungen zu erlassen, um den Verlust von
nationalem Kulturgut zu verhindern sowie ausländische Staaten bei der Wahrung ihres
kulturellen Erbes zu unterstützen. 20

POSTULAT
DATUM: 18.03.1993
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Keller (sd, BL), welche den Bundesrat beauftragen wollte, nationale und
internationale Bestrebungen zur Zusammenführung von Kulturgütern zu fördern und
zu unterstützen, wurde vom Nationalrat auf Antrag des Bundesrates, der auf seine nach
wie vor mangelnde Kompetenz in Kulturfragen verwies, lediglich als Postulat
überwiesen. 21

POSTULAT
DATUM: 18.06.1993
MARIANNE BENTELI

Mit einem diskussionslos überwiesenen Postulat forderte Nationalrat Duvoisin (sp, VD)
den Bundesrat auf, angesichts der im Vorjahr in der Volksabstimmung erfolgten
Ablehnung eines Kulturförderungsartikels in der Bundesverfassung einen Bericht
vorzulegen, welcher über die künftige Kulturpolitik des Bundes Auskunft gibt. Dieser
soll insbesondere darlegen, welche Ziele der Bundesrat auf der Grundlage der
geltenden Verfassung verfolgen will, welchen Bereichen er Priorität zu geben gedenkt
und ob er allenfalls in Gebieten, die ihm nicht mehr vordringlich erscheinen, sein
kulturelles Engagement stufenweise abbauen wird. 22

POSTULAT
DATUM: 25.09.1995
MARIANNE BENTELI

Mit einem überwiesenen Postulat Loeb (fdp, BE) wurde der Bundesrat ersucht zu
prüfen, ob neben den in der deutschen Schweiz von der UNESCO bereits anerkannten
Weltkulturgütern (St. Galler Stift, Kloster Müstair (GR) und Berner Altstadt) nicht auch
Baudenkmäler der französischen und italienischen Schweiz zur Anerkennung bei der
Unesco angemeldet werden könnten. 23

POSTULAT
DATUM: 21.06.1996
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat überwies ein Postulat Suter (fdp, BE), welches die Landesregierung
ersucht, die Schaffung einer eidgenössischen Akademie der musischen Künste zu
prüfen. 24

POSTULAT
DATUM: 18.12.1998
MARIANNE BENTELI

Im Einverständnis mit dem Bundesrat überwies der Ständerat ein Postulat Bieri (cvp,
ZG), welches verschiedene Vorgaben zur Ausgestaltung des geplanten
Kulturförderungsgesetzes, insbesondere zur Zusammenarbeit zwischen Bund,
Kantonen und Gemeinden sowie zur Unterstützung der Musikausbildung formulierte
und für die Kulturpolitik moderne Strukturen, eine klare Basis für die Förderung und
einen effizienten Einsatz der knappen Mittel verlangte. Mitte Jahr gab der Direktor des
BAK bekannt, dass sich die Eröffnung der Vernehmlassung zum Kulturförderungsgesetz
um mindestens ein Jahr verzögert, da verschiedene Aspekte des Gesetzeswerks noch

POSTULAT
DATUM: 21.09.2004
MARIANNE BENTELI
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vertieft abzuklären seien; zudem zwängen Finanzdruck und Strukturprobleme zur
Definition einer neuen internen Strategie. Bundesrat Couchepin nahm die Behandlung
des Postulats zum Anlass, um aus seiner Sicht klarzustellen, wer im Bundesrat letztlich
für die kulturelle Arbeit der Schweiz im Ausland zuständig ist, nämlich sein EDI, und
nicht etwa das EDA. Ins Visier nahm Couchepin vor allem die DEZA, aber auch das neue
Kompetenzzentrum für Kulturaussenpolitik im EDA. 25

Im März 2015 beauftragte Jacqueline Fehr (sp, ZH) den Bundesrat mit der Erstellung
eines Berichtes, in welchem dieser das Potenzial der Schweizer Game-Industrie für
Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft aufzeigen solle. In erster Linie solle geklärt
werden, in welchem Rahmen politische Einflussnahmen innerhalb des
Entwicklungsprozesses in dieser Branche greifen sollen. Zudem sollen internationale
Vergleiche – insbesondere mit Kleinstaaten wie den Niederlanden oder auch den
skandinavischen Ländern sowie Deutschland und Kanada – dabei helfen, die Situation in
der Schweiz richtig einordnen zu können. 
Auch wenn Pro Helvetia mit der Schwerpunktsetzung im Bereich der "digitalen Kultur"
in den vergangenen Jahren massiv dazu beigetragen habe, dass die Schweizer
Produktionen mitunter auch mit internationalen Auszeichnungen überhäuft wurden,
fehle es im internationalen Vergleich noch immer an zusätzlicher Förderung und
Investitionsanreizen. Daher müsse man sich diesbezüglich zunächst mit Fragen
auseinandersetzen, welche sich unter anderem auch auf standort-, bildungs- oder
steuerpolitische Bereiche beziehen.
Der Bundesrat beantragte dem Nationalrat die Annahme des Postulats, wobei er nicht
versäumte darauf zu verweisen, dass die aufgeworfenen Fragen sehr umfassend seien,
weshalb man sich auf einige zentrale Punkte beschränken müsse. In diesem Sinne
könne beispielsweise ein umfassender internationaler Vergleich nicht angestrebt
werden, da dieses Vorgehen schlichtweg die Möglichkeiten der Verwaltung übersteigen
würde. Der Nationalrat kam dem Antrag des Bundesrates nach und nahm das Postulat
diskussionslos an. 26

POSTULAT
DATUM: 19.06.2015
MELIKE GÖKCE

Die Förderung der informellen politisch-kulturellen Bildung stelle einen essentiellen
Bestandteil einer funktionsfähigen Demokratie dar und sensibilisiere für ein
gesondertes Bewusstsein über die systemische Fragilität dieser Errungenschaft.
Kulturelle Bildung trage dazu bei, die Komplexität der Realität auf ein Wesentliches
herunterzubrechen, und fördere das kritische Denken bei jungen Bürgerinnen und
Bürgern. Gerade deshalb müsse die Kulturpolitik im Fokus der Bemühungen stehen,
ebendiese Jugend vor Radikalisierung, Populismus und nationalistischen Ideen zu
schützen, so die Begründung des Postulats Marti (sp, ZH). Wie die Nationalrätin in der
Sommersession 2019 ihren Ratskolleginnen und -kollegen eröffnete, würde ihr
eingereichter Vorstoss zur Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins
zwar «die Welt nicht verändern, aber vielleicht einigen eine neue Welt eröffnen». Die
Idee dahinter ist es, jeder Einwohnerin und jedem Einwohner  der Schweiz zum 16.
Geburtstag einen Kulturgutschein zu schenken, der die Inhaberinnen und Inhaber
innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum Bezug eines breitgefächerten kulturellen
Angebotes berechtigt und dessen Geldwert noch zu definieren wäre. Da der Gutschein
allen Jugendlichen zugutekomme, auch jenen aus bescheidenen finanziellen
Verhältnissen, würde dieser auch einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten. 
In seiner Stellungnahme hatte der Bundesrat darauf verwiesen, dass er um die
gesellschaftliche Bedeutung einer breiten kulturellen Teilhabe wisse und diese daher
auch als eine der drei zentralen Handlungsachsen der Förderperiode 2016–2020
definiert habe. Insofern nehme das Anliegen einen wichtigen Bestandteil der
Kulturpolitik auf. Die Umsetzbarkeit des Postulats stellte er dennoch in Frage, da mit
sehr hohen Kosten, einem hohen Verwaltungsaufwand und erheblichen Streuverlusten
zu rechnen sei. Des Weiteren verwies er darauf, dass ein Grossteil der
Kulturinstitutionen kantonal bzw. kommunal unterhalten würden und für die
angesprochene Altersgruppe – da sich diese zumeist noch in Ausbildung befinde –
grundsätzlich ermässigte Eintritte erhältlich seien.
Im Nationalrat schien man der gleichen Auffassung zu sein wie der Bundesrat: Mit 128
zu 48 Stimmen (keine Enthaltungen) wurde der Vorstoss abgelehnt. 27

POSTULAT
DATUM: 05.06.2019
MELIKE GÖKCE
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Mit einem Postulat Stöckli (sp, BE) wurde vom Bundesrat ein Bericht zu den
Auswirkungen der fortschreitenden Urbanisierung auf das kulturelle Angebot und die
Kulturförderung in der Schweiz gefordert. In Kooperation mit den Kantonen, Städten
und Gemeinden soll ein Überblick über die Entwicklungen der vergangenen Jahre
gegeben und der Beitrag der Kulturförderung zur Verbesserung und Wahrung des
Austausches zwischen unterschiedlichen Funktionalräumen sowie kulturellen
Ausdrucksformen aufgezeigt werden. Der Bundesrat hatte an diesem Anliegen nichts
auszusetzen, da es seines Erachtens relevante Fragen aufgreife, die in direktem
Zusammenhang mit der Kulturförderung und dem Anliegen der Kulturbotschaft stünden
und beantragte daher die Annahme des Vorstosses. Dieser Aufforderung kam der
Ständerat in der Herbstsession 2019 stillschweigend nach. 28

POSTULAT
DATUM: 12.09.2019
MELIKE GÖKCE

So zahlreich die Themenvielfalt in der Politik ist, so schwer ist es auch, stets eine
trennscharfe Unterscheidung der themenspezifischen Verwaltungszuständigkeiten
vorzunehmen. Zwei Politikbereiche, die offensichtlich solche Schnittstellen
begünstigen, stellen die Bildung und die Kultur dar; seien sie doch «quasi zweieiige
Zwillinge», wie Nationalrätin Quadranti (bdp, ZH) zu argumentieren wusste. Daher
erbitte sie den Bundesrat, in einem Postulat aufzuzeigen, welche Massnahmen ergriffen
werden können, damit Sachfragen, die sowohl im einen als auch im anderen
Politikbereich angesiedelt sind, durch beide Verwaltungseinheiten (SBFI und BAK)
zugleich gelöst werden könnten. So zeige sich die Problematik der bisherigen Praxis
beispielsweise deutlich in der Umsetzung des Art. 67a BV «Musikalische Bildung»:
Obschon der Artikel auf die Bildung fokussiere, werde dessen gesetzliche Umsetzung im
Rahmen des KFG und damit durch das BAK geregelt, was folglich lediglich den
Kulturaspekt, nicht aber den Bildungsaspekt berücksichtige. Da dieses «Entweder-
Oder» nicht zeitgemäss sei und oft auch beste Lösungen verhindere, müsse nun eine
Möglichkeit geschaffen werden, wie solche Themenbereiche zwei Ämtern zugeteilt
werden könnten. 
Der Bundesrat befürwortete den Vorstoss und teilte mit, dass er die Frage der
Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK im Rahmen der Kulturbotschaft 2021–2024
beantworten werde. Auch im Nationalrat schien es keine Einwände zu geben, wurde das
Postulat doch stillschweigend angenommen. 29

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
MELIKE GÖKCE

Im Rahmen des Bundesratsentwurfs zur Kulturbotschaft 2021–2024 war das Postulat
Quadranti (bdp, ZH), mit dem Massnahmen zur zeitgleichen Lösung von Sachfragen im
Kultur- und Bildungsbereich sowohl durch das BAK als auch durch das SBFI verlangt
wurden, zur Abschreibung beantragt worden. In der Herbstsession 2020 ging jedoch
ein Minderheitsantrag Locher Benguerel (sp, GR) gegen diesen Antrag ein, weil der
Bundesrat zum einen noch keine konkreten Massnahmen aufgezeigt habe – zumal man
vergeblich nach einem adäquaten Bericht zum Postulat suche, wie die
Minderheitensprecherin betonte – und das Postulat zum anderen effektiv ein
bedeutendes Problem aufgreife, für das es noch keine Lösung gebe. Im Nationalrat
sprach man sich aber dennoch mit 118 zu 72 Stimmen bei einer Enthaltung für die
Abschreibung der Vorlage aus. 30

POSTULAT
DATUM: 07.09.2020
MELIKE GÖKCE

Mit einem Postulat forderte SP-Nationalrätin Laurence Rielle Fehlmann (sp, GE) im Juni
2021 den Bundesrat dazu auf, zu überprüfen, ob die Möglichkeit zu einem Verbot der
Datenbeschaffung bei gekauften Videospielen bestehe, insbesondere wenn diese von
Kindern benutzt würden. So würden die Benutzerinnen und Benutzer zu Beginn eines
Spiels nach verschiedenen Informationen, wie geographischen Angaben, Daten zu ihrer
Identifikation und teils gar nach biometrischen Daten, gefragt. Diese Informationen
würden dann in Japan oder in den Vereinigten Staaten gespeichert und könnten, sobald
sie diese Server einmal erreicht hätten, nicht mehr einfach so gelöscht werden, selbst
wenn die Einwilligung zur Nutzung ihrer Daten von den Benutzenden zu einem späteren
Zeitpunkt entzogen würde. Der Bundesrat hatte das Postulat zur Ablehnung empfohlen,
da der Weg über ein generelles Verbot nicht zielführend sei. Vielmehr sei es zentral, die
Daten der Kinder «unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse zu bearbeiten
und sie angemessen darüber aufzuklären». Dies sei bereits mit der Stärkung des
Datenschutzrechts, welches im September 2020 vom Parlament verabschiedet worden
war, geschehen. Zusätzlich sei unter anderem das BSV seit 2011 dabei, Eltern, Lehr- und
Betreuungspersonen über die Plattform «Jugend und Medien» über die Gefahren und
Chancen des Internets aufzuklären. 
Auf Grund neuer Entwicklungen zog Rielle Fehlmann ihr Postulat wieder zurück, wie

POSTULAT
DATUM: 01.09.2021
SARAH KUHN
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sie in der Sondersession 2023 bekannt gab. So wurde seither etwa im neuen
Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)
geregelt, dass Daten von Minderjährigen nur zur Alterskontrolle benutzt werden dürfen.
Zudem wurde ein Postulat «zum Schutz vor Zusatzfunktionen in Videospielen» im
Nationalrat gutgeheissen, womit der Bundesrat beauftragt wurde, Mikrotransaktionen,
die Spielende zu weiteren In-App Käufen bewegen sollen, sowie deren Suchtpotenzial,
besser zu beleuchten. 31

Im Oktober 2021 reichte die WBK-NR mit einer knappen Mehrheit von 11 zu 10 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) ein Postulat ein, mit dem sie den Bundesrat aufforderte, in den
verschiedenen Sektoren und Institutionen des Kulturbereichs systematisch Daten zur
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu erheben und auf Bundesebene gezielte
Massnahmen festzulegen, mit denen diese abgebaut werden. Valentine Python (gp, VD)
führte für die Kommissionsmehrheit aus, dass die Verbesserung der Chancengleichheit
von Frauen und Männern im Kulturbereich als Ziel in der Kulturbotschaft 2021-2024
festgelegt worden sei. Im Zuge dessen seien erste Daten erhoben worden, die auf
grosse Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern im Kulturbereich hindeuten – sei es
bei der Besetzung von Führungspositionen, der Programmgestaltung oder dem
Einkommen. Problematisch sei dabei, dass die derzeitige Datenlage nur Tendenzen
abbilden könne, wie die Waadtländerin argumentierte. Für eindeutige
Schlussfolgerungen, wie etwa Gründe für die Ungleichheit, seien umfassendere Daten
unabdingbar. 
Andreas Gafner (edu, BE), welcher den Minderheitsantrag von Diana Gutjahr (svp, TG),
welche sich zu dieser Zeit im Mutterschaftsurlaub befand, übernommen hatte,
verlangte, das Postulat abzulehnen, da der Bundesrat diese Aufgabe bereits mit der
Umsetzung der Gleichstellungsstrategie 2030 wahrnehme. Kulturminister Alain Berset
erklärte die Position des Bundesrates, der ebenfalls die Ablehnung des Postulats
empfahl, weil das BAK sowie das BFS bereits daran seien, in diesem Bereich Daten zu
erheben. Um hingegen die Forderungen des Postulats umzusetzen, müsste man die
bisher erhobenen Daten vertiefen, was mit enormem Aufwand und hoher Ineffizienz
verbunden wäre.
Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2022 dem Bundesrat und der
Kommissionsminderheit und lehnte das Postulat mit 90 zu 83 Stimmen ab. Die
Fraktionen der SVP und der FDP.Liberalen sprachen sich geschlossen gegen den
Vorstoss aus. Unterstützt wurden sie von einer zwei Drittel-Mehrheit der Mitte-Fraktion
und von einem Mitglied der SP-Fraktion. 32

POSTULAT
DATUM: 17.03.2022
SARAH KUHN

In Erfüllung eines Postulates von Hans Stöckli (sp, BE) zu den Auswirkungen der
fortschreitenden Urbanisierung auf das kulturelle Angebot und die Kulturförderung in
der Schweiz stellte das BAK im Rahmen des Nationalen Kulturdialogs im Herbst 2021 die
Ergebnisse einer gleichlautenden Studie vor. Eine zur Begleitung der Studie
geschaffene Arbeitsgruppe setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern der
Konferenz der kantonalen Kulturbeauftragten, der Städtekonferenz Kultur (SKK), des
Schweizerischen Gemeindeverbands (SGV) sowie der Arbeitsgemeinschaft für
Berggebiete (SAB) zusammen.
Die vom Büro Brägger erstellte Studie zeigte auf, dass durchaus Unterschiede bezüglich
des kulturellen Angebots und des kulturellen Verhaltens zwischen Stadt und Land
bestünden. Städtische Regionen wiesen demnach eine höhere Dichte, mehr
professionelles und zeitgenössisches Kulturschaffen und eine bessere Infrastruktur auf
als der ländliche Raum, welcher sich eher durch kleinere Initiativen, Laienvereine,
Volkskultur und gelebte Traditionen auszeichne. Die Urbanisierung habe dabei gemäss
Bericht starke Auswirkungen auf das kulturelle Leben. Da dieses von dem bestehenden
Kulturangebot vor Ort sowie von den Kulturschaffenden selbst geprägt sei, existiere in
Regionen mit starkem Zuwachs an Menschen ein grösseres Kulturangebot als in
Regionen, die mit starker Abwanderung zu kämpfen hätten. Weiter sei das Interesse an
einem lebendigen Kulturangebot in der kantonalen und kommunalen Kulturpolitik gross,
da dies oft die Standortattraktivität fördere. Diese beiden Faktoren hätten nun zu
verschiedenen beobachtbaren Veränderungen geführt, wie etwa zur Verbesserung der
Infrastruktur oder zur Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Kulturschaffende.
Dabei gäbe es immer mehr Kantone, welche nebst dem professionellen Kulturschaffen
auch vermehrt die Laienkultur förderten, und es zeige sich ein Trend hin zu höherer
Regionalisierung in der kantonalen Kulturpolitik. Der Bericht schloss mit diversen
Empfehlungen, etwa zur Förderung des Dialogs zwischen der kantonalen und
kommunalen Kulturförderung. Ebenso solle der Dialog zwischen den Kantonen

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
SARAH KUHN
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gefördert werden. Dieser finde zwar im Rahmen der Konferenz der kantonalen
Kulturbeauftragten (KBK) statt, jedoch fehle ein gezielter Erfahrungsaustausch zwischen
strukturähnlichen Kantonen, welcher den verschiedenen Sparten wichtige
Unterstützung bieten könnte. Auch zentral sei es, Wege zu finden, wie die Förderung
der Vereine und Laienkultur im Sinne der Erhaltung der kulturellen Vielfalt und Teilhabe
in den weniger urbanisierten Räumen gezielter verbessert werden könne. Dabei verwies
der Bericht etwa auf das Projekt «Mini Tradition läbt» aus dem Kanton Basel-
Landschaft, welches im Rahmen des Eidgenössischen Schwingfests 2022 lanciert wurde
und versuchte, die Wünsche von neuen Mitgliedern zu erfassen, um sie in die
Gestaltung der Vereine einfliessen zu lassen.

Mit diesem Bericht erachtete der Bundesrat das Postulat als erfüllt und forderte dessen
Abschreibung. Diesem Antrag folgte der Ständerat in der Sommersession 2022 und
schrieb den Vorstoss stillschweigend und diskussionslos ab. 33

Mit einem Postulat forderte Simone de Montmollin (fdp, GE) im Herbst 2020 vom
Bundesrat einen «Masterplan», mit dem die Attraktivität der Schweiz für MICE und
Grossveranstaltungen gestärkt werden soll. Konkret sollen Leitlinien entwickelt
werden, welche die Konkurrenzfähigkeit von MICE-Veranstaltungen – diese umfassen
Tagungen, Kongresse, Ausstellungen und Messen – sowie von Kultur- und
Sportveranstaltungen in der Schweiz verbessern sollen. Diese Rahmenbedingungen
sollten dabei in die Botschaft über die Standortförderung des Bundes 2024-2027
integriert werden. Gemäss der Postulantin seien diese Veranstaltungen wichtig für die
touristische Attraktivität der Schweiz und eine wichtige Quelle für Einnahmen und
Arbeitsstellen. Doch insbesondere die Covid-19-Pandemie habe dieser Branche stark
geschadet und die Härtefallhilfen würden nicht ausreichen, um diesen Schaden
auszugleichen. 
Bundesrat Guy Parmelin hielt derweil fest, dass der Bundesrat bereits Massnahmen zur
Förderung des Schweizer Tourismus ergriffen habe – so werde beispielsweise Schweiz
Tourismus für die Jahre 2022/2023 vom Bund mit zusätzlichen Mitteln in der Höhe von
CHF 30 Mio. unterstützt. Zudem habe sich der Schweizer Tourismus im Sommer 2022
bereits sehr gut erholt, womit weitere Massnahmen nicht nötig seien. 
In der Folge lehnte der Nationalrat das Postulat mit 96 zu 78 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) ab. Für den Vorstoss sprachen sich die geschlossen stimmenden
Fraktionen der Grünliberalen und FDP.Liberalen, eine klare Mehrheit der Mitte-Fraktion
sowie einzelne Personen aus der SP- und der SVP-Fraktion aus. 34

POSTULAT
DATUM: 29.09.2022
SARAH KUHN

Urheberrecht

In einem Postulat bat Ständerat Petitpierre (fdp, GE) den Bundesrat zu prüfen,
inwiefern eine Erhebung von Urheberrechtsgebühren für die Aufführung von Werken,
die Allgemeingut geworden sind, unter der Bedingung ins Auge gefasst werden könnte,
dass die resultierende Entschädigung karitativen Zwecken zugute kommt. Konkret ging
es um den 1991 vom weltberühmten Geiger Lord Yehudi Menuhin ins Leben gerufenen
"Fonds Mozart" zur Finanzierung von Aktivitäten, die dazu bestimmt sind, das Leiden in
der Welt zu mindern und zu verhindern. In seiner Antwort verwies Bundesrat Koller
darauf, dass auch in anderen europäischen Ländern die Möglichkeit der Einführung
eines "domaine public payant" zugunsten der Allgemeinheit diskutiert werde. Er war
bereit, das Postulat entgegenzunehmen, worauf es diskussionslos überwiesen wurde. 35

POSTULAT
DATUM: 03.10.1994
MARIANNE BENTELI
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Musik

In der Sommersession 2021 forderte Baptiste Hurni (sp, NE) mittels eines Postulats den
Bundesrat dazu auf, die Datenlage über den Schweizer Musiksektor auszubauen.
Genauer wollte er Statistiken über die Bedeutung der Schweizer Musikwirtschaft, den
Konsum von inländisch und ausländisch produzierter Musik in der Schweiz, sowie zum
Einkommen von Personen, die im Musiksektor tätig sind. Weiter forderte er eine
Analyse von potenziellen nationalen Lösungen, damit ein angemessenes Einkommen
sowie die Förderung der Schweizer Musikproduktion erreicht werden können – dies
beispielsweise durch die Einführung von Steuern für Streaming-Plattformen oder
Quoten für Schweizer Musik. Zuletzt verlangte er, dass internationale Debatten zu
diesem Thema bekannt und die Rolle der Schweiz im internationalen Kontext
untersucht werden.
Obwohl dieser Wirtschaftszweig seit 2015 stetig gewachsen sei, seien es hauptsächlich
die digitalen Giganten wie Spotify oder Apple Music, die profitieren würden, wie der
Sozialdemokrat sein Anliegen in der Wintersession 2021 begründete. Ein Musiker oder
eine Musikerin verdiene pro Lied, das gespielt werde, nur 0.39 Rappen; damit müsste
der Song rund eine Million Mal pro Monat gehört werden, damit ein Gehalt von CHF
4'000 erreicht werde. Dies sei für viele Schweizer Künstlerinnen und Künstler
unmöglich zu erreichen, insbesondere in einem kleinen Land wie der Schweiz, welches
zusätzlich in drei Kulturräume unterteilt sei.
Philippe Nantermod (fdp, VS) bekämpfte das Postulat mit dem Argument, dass der
Musikmarkt gut funktionieren würde, weshalb ein staatliches Eingreifen nicht
gerechtfertigt sei. Ausserdem würden die Streaming-Dienste die Musikschaffenden
nicht schlechter, sondern gar besser stellen. So seien die Jahre der Online-Piraterie ein
ernsthaftes Problem gewesen, welches den Musikmarkt stark geschädigt habe. Das
Streaming Angebot habe dem erfolgreich entgegengewirkt und den Künstlerinnen und
Künstlern wieder ein Einkommen verschafft, welches vergleichbar sei mit jenem vor der
Einführung des Internets. Statt neue Gesetze auf Bundesebene zu erlassen, sei es
zielführender, sich zu fragen, wieso keiner dieser Streaming-Dienste einen Sitz in
Europa habe.
Kulturminister Berset entgegnete der Argumentation von Nantermod, dass es bei
diesem Postulat nicht darum gehen würde, direkte Massnahmen zu ergreifen oder
einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten. Er fordere lediglich die momentane Lücke in der
Datenlage im Musiksektor zu füllen, damit solche Diskussionen auf objektiver Basis
geführt werden können. Bersets Empfehlung, das Postulat anzunehmen erhielt jedoch
kein Gehör: Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen,
welche sich für Annahme aussprachen, konnten sich gegen die ebenfalls geschlossen
stimmenden Fraktionen der FDP.Liberalen und der SVP, zuzüglich einer
grossmehrheitlichen Opposition der Mitte-Fraktion, nicht durchsetzen. Das Postulat
wurde im Nationalrat mit 102 zu 82 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt. 36

POSTULAT
DATUM: 13.12.2021
SARAH KUHN

Film

Die Räte überwiesen inhaltlich gleichlautende Postulate Iten (fdp, ZG) und Loeb (fdp,
BE), welche den Bundesrat einladen, die Aus- und Weiterbildung der Filmberufe durch
das Bereitstellen der notwendigen finanziellen Mittel zu unterstützen. 37

POSTULAT
DATUM: 19.06.1991
MARIANNE BENTELI

Sprachen

Ebenfalls unter dem Eindruck des EWR-Neins hatten zwei welsche Abgeordnete,
Nationalrat Comby (fdp, VS) und Ständerat Roth (cvp, JU), analoge Motionen
eingereicht, in denen sie verlangten, die Schweiz solle der Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT) beitreten, um so einer drohenden internationalen
Isolierung entgegenzuwirken. Die ACCT ist die einzige ständige zwischenstaatliche
Organisation der frankophonen Länder und ein wichtiges Arbeitsinstrument der
Frankophonie-Gipfeltreffen, an denen die Schweiz seit 1989 teilnimmt. Der Bundesrat
zeigte sich dem Vorstoss gegenüber wohlwollend aufgeschlossen, wollte sich jedoch
weder materiell noch zeitlich binden lassen und beantragte Umwandlung in Postulate,
was im Einvernehmen mit den Motionären von beiden Kammern angenommen wurde. 38

POSTULAT
DATUM: 27.04.1993
MARIANNE BENTELI
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4) BBI 2022, 858 (S. 50); Po. 19.3748
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